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ANFRAGE 

der Abgeordneten Regensburger, Huber 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Gebrauch von Sicherheitsgurten 

Gemäß Art" III der 30 Kraftfahrgesetz~ovelle, BGBI. 352/1976, 

sind Lenker und beförderte Personen, die einen Sitzplatz 

in einem Kraftfahrzeug einnehmen, fUr welches die Anbrin-

gung eines Sicherheitsgurtes zwingend vorgeschrieben ist, 

verpflichtet, diefle auch zu benützen. Die Nichteinhaltun.g 

dieser Verpflichtung ist nicht strafbar, doch begrimdet sie -

allerdings nur soweit es sich um einen allfälligen Schmerzens

geldanspruch handelt - im Falle der Tötung oder Verletzung 

des Benützers durch einen Unfall - ein Mitverschulden an den 

Unfallsfolgen. Das Mitverschulden ist allerdings nicht ge

geben, wenn der Geschädigte bzwo sein Rechtsnachfolger be

weisen, daß die Folge in dieser Sch"rere auch beim Gebrauch 

des Sicherheitsgurtes eingetreten wäre,,· Soweit die allgemein 

gül tigen rechtlichen Bestiminungen. --

Nun bringt Ziff" 4 des Abs .. 2 dieser Gesetzesbestimmung 

eine Ausnahme für Einsatzfahrzeuge , und·· zwar bestimmt das 

Gesetz, daß die vorhin erwähnte gesetzliche Bestimmung bei 

Einsatzf'ahrzeugen nicht gil t g ,Venn der Gebrauch des Sicher

heitsgurtes mit dem Zweck der Fahrt unvereinbar ist. 

Da in keiner Weise definiert ist, was mit dem Zweck der 

Fahrt vereinbar oder nicht vereinbar ist, stellen die 

unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Verkehr folgende 

A n fra ß: e !. 

1) Welche Kriterien sind maßgebend, um eine Untersche:i.dung 
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bz"vo Dif'ferenzierung, was mit dem Zweck der Fahrt 

vereinbar oder nicht vereinbar ist, 

a) bei den Feuerwehren, 

b) bei Bergwacht und Bergrettung 

c) beim Roten Kreuz uo a •. 

tretTen zu können?· 
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